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Beschwerden gemäß § 81 ..(1) StPO sowie- andere Beschwerden,-___
die das Ermittlungsverfahren und den Untersuchunashaftvoilzuo ^ 1  3 
betreffen, gehören in die Zuständigkeit des aufsichts—
führenden Staatsanwalts und sind diesem unverzüglich zuzu
leiten,

Die Reaktion auf derartige Beschwerden muß grundsätzlich als 
Mitteilung des Staatsanwaltes erfolgen. Diese kann innerhalb 
der BeschuIdigtenvcrnehmung, als gesonderte Maßnahme bei 
Vorlage einer schriftlichcn Mitteilung oder-durch den Staats
a nwa1t in eiG 3ner •7,uständigkeit erfolgen.
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Das Stellen von BCWeisantragen durch Beschu Idi g t e is 1 an ne
rechtliches Born gebunden. Es gcnüct das ..Verlangen, zum Zw eene 
des Beweises einen Sachverhalt zu q'oerorufen oder bestimmte 
Maßnahmen durchzuführen. Der SeschuicTigte ist oufzufordern, 
konkret darzulegen, was zujvslchem Zweck zu überprüfen ist. 
Beweisanträoe können B.es;.f and feil der Beschu Idiot envernehnunc'S '-HJ.

sein, wenn sie in dieser vorgetragen worden oder sich auf eine 
bestimmte Beschuldigtenvernehmung beziehen. Sie können auch un-H&ji: • >. w
abhängig von BeSfcHuldigtenVernehmungen zum Ermittlungsverfahren 
gestellt werden. Dia Dokumentierung erfolgt zweckmäßig entspre
chend ihrem Vorbrincen, Beweisanträoe aus der Beschuldigten- 
Vernehmung.werden ins Protokoll der Beschuldigtenvsrnehmung 
aufgenommen, es kann zusätzlich eine Niederschrift des Beschul
digten angefertigt werden. Bsweisahträge, die nicht im Ver
laufe der Beschuldigtenvernehmung gestellt werden und sich auf 
eine bestimmte Beschuldigtenvernehmung beziehen, werden unter 
Angabe dieses Bezuges als Schriftstück des Beschuldigten oder 
Vermerk des Untersuchungsführers dokumentiert. Mit anderen

1 Vgl. Untersuchungshaftvollzuqsordnung, a. a. 0., S 
Abschnitt VIII/2.


